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Abonnementspreis:
Jährlich Fr. S. —
Halbjährlich „ 1. 50

IV W. Einrückungsgebühr:
Die Petitzeile 10 Rp.

Sendungen franko.

Berner-Schulfreimd.
16. November Zweiter Jahrgang. 1862.

Dieses Blatt erscheint monatlich zweimal. Bestellungen nehmen alle Post-
ämter an. In Bern die Expedition. Alle Einsendungen sind

an die Redaktion in Steffisburg zu adressiren.

Grundzüge der Verfafsungsgeschichte des römischen
Weltreiches.

ll.
(Fortsetzung.)

Durch die Vertreibung der Könige im Jahr 510 v. Chr. änderte

sich die Verfassung nicht im mindesten, indem nun von den Centuriat-
komitien statt der Könige auf den Vorschlag des Senates hin ein

erster und von den Kurien ein zweiter Prä tor auf 1 Jahr gewählt
wurden. Beide Prätoren, später Konsuln geheißen, mußten aber

Patrizier sein und hatten ungefähr die nämliche Gewalt, wie der

König, doch so, daß der eine mehr das Militärische repräsentirte,
während der andere, der Prätor màuu3, mehr die Negierungs-
geschäfte besorgte. In dem Senate, der ebenfalls aus ältern und

simgern, vielleicht auch aus einzelnen plebejischen Senatoren bestund,
blieben die àeeemvi xàni und der xririesps Lsuuàs.

In dem bald darauf folgenden Kriege mit Porsenna von 503 bis
496 v. Chr. verloren die Römer 10 Tribus mit dem dazu gehörigen
Land, und erst später wurden in den eroberten umliegenden italienischen
Städten die Zahl derselben nach und nach auf 38 erhöht.

In dem Kriege mit den Latinern im Jahr 499 ward die

Diktatur geschaffen. Der Diktator, mit höchster unumschränkter
Gewalt ausgerüstet, ward nur in den dringendsten Fällen und bloß
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